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nicht anerkannt werden, und ob einer Gemeinde Rückerstattungen für geleistete
Unterstützungen zugehen, hängt überhaupt nicht vom Gesetze, sondern von den
Umständen der einzelnen Unterstützungsfälle ab. Auch nach Z 22 des Armengesetzes
steht der Armenpflege bezüglich der Anordnung freiwilliger Kirchensteuern nur
ein Antragsrecht zu, durch welches die Organe der Kirchgemeinde in ihrem
Entscheid nicht gebunden werden. Tatsache ist auch, daß die Zuweisung der freiwilligen

Kirchensteuern an die bürgerlichen Armenpflegen in der überwiegenden
Mehrzahl der Gemeinden in Abgang gekommen ist, offenbar deswegen, weil sich
Armen- und Kirchgemeinde in ihrem Personalbestande je länger desto weniger
decken.

Ein gesetzlicher Anspruch der Armenpflege, auf Zuweisung der ganzen öder
eines Teils der freiwilligen Kirchensteuern kann daher aus den Bestimmungen
des Armengesetzes nicht abgeleitet werden.

Im Hinblick auf die Bestimmungen des Kirchengesetzes (H 25) kann auch
kaum ein Zweifel bestehen, daß die Verfügung über die freiwilligen Kirchensteuern

der Kirchenpflege zusteht. Macht dieselbe von den freiwilligen Kirchensteuern

einen Gebrauch, der nicht die Zustimmung der Kirchgemeindegenossen
findet, so stehen diesen genügend Mittel und Wege zu, deü Willen der
Stimmberechtigten den Behörden gegenüber zur Geltung zu bringen. öl.

Bern. Die kantonale A r m e n k o m m i s s i o. n hiebt am 26. Dezember

1919 ihre ordentliche Jahressitzung ab. Herr Regierungsrat B u r ren, als
Armendirektor Präsident von Amtes wegen, widmete zunächst zwei dahingeschiedenen

Mitgliedern einen ehrenden Nachpuf, nämlich den'Herren Oberst F. B i gler,
welcher der Kommission ieit ihrem Bestehen, d. h. seit 1898, angehört hatte, und

Oberst C. L. v. S t e i g e r, der früher lange Jähre Mitglied der Kommission
und auch Bezirksarmeninspektor gewesen war, bis ihn zunehmende Krankheit
zur Demission zwang. Die Kommission bestätigte sodann die im Laufe des Jahres
von der kantonalen Armendirektion provisorisch getroffenen Ernennungen von

Bezirksarmeninspektoren.
Haupttraktandum war die Beschlußfassung über die Verwendung des in

Z 55 A.-G. vorgesehenen Kredites von 20,000 Fr. für Hilfeleistung bei Unglücksfällen,

gegen welche keine Versicherung möglich war. Im Jahre 1919 waren ans

66 Gemeinden von 13 Amtsbezirken 1454 Schadensfälle angemeldet worden, in
der Hauptsache herrührend von der Wassernot zu Ende 1918 und dem Föhnsturin
vom 4./5. Januar 1919. Der amtlich festgestellte Schaden erreichte den Betrag
von Fr. 1,129,531.50. Nach Abzug der Fälle, welche grundsätzlich nicht

berücksichtigt werden'(Geschädigte: Staat, Gemeinden, Korporationen, Aktiengesellschaften

und Private mit einem reinen Steuerkapital von über 20,000 Fr.), blieb

eine Schadensumme von Fr. 866,140. 50. Der Kommission standen außer dem

gesetzlichen Kredit noch andere Hilfsmittel, (Beitrag aus dem Notstandsfonds,

von der kantonalen Brandversicherungsanstalt, Sammlung des evangelisch-refor-

mierten Synodalrates usw.), insgesamt Fr. 58,450.40, zur Verfügung, so daß

es ihr möglich war, den Geschädigten der I. Steuerklasse (bis 5000 Fr.si8 (si, der

II. Klasse (5000—10,000) 6 si), der III. Klasse (10,000--15,000) 4 si> und der 15

Klasse (15 000—20 000) 2 si- des «Schadens auszurichten. Das Ergebnis einer

Haussammlung in den oberländischen Bezirken gestattete für die oberländischen

Geschädigten einen Zuschuß zu obengenannten Prozenten von ze 3 ^ m den 3

ersten und 2 si, in der vierten Klasse. Beiträge fließen überdies vom schweizeri-

schen Fonds für Hilfeleistung bei nicht versicherbaren Elementarschaden und aus

den Ergebnissen der Sammlungen von Damenkomitees in Basel und Bern, so daß
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den Bedürftigsten unter den Geschädigten bis zu 26 ausgerichtet werden kön-â St.

3? des Urmenpolizeigefeizes bsstimmt, das; der 'Ttrafrichter nur
zuständig ist, wenn die Nichterfüllung der^Uàrstutzungspflicht auf Böswilligkeit

seitens der Pflichtigen beruht. Hat sie dagegen Hren Grund in einem
Gederlichen a r beits s ch e u -e n L e b e n s w a n d et des betreffender!
Individuums, so sind ausschließlich die Verwaltungsbehörden zur Ahndung des
Vergehens zuständig.

Die I. Strafkammer des Obergerichtes hatte sich schon öfter mit der
Auslegung dieses Artikels zu befassen, und neuerdings gab ihr ein konkreter Fall
Anlaß, den Unterschied zwischen böswilliger und liederlicher
Nichterfüllung der Unterstützungspflicht genauer zu präzisieren. Böswillig im
Sinne dieser Gesetzesvorfchrift handelt nun aber — so fuhrt das Urteil in jenem
Falle aus — nicht schon derjenige, der nur aus Mangel an gutem Willen seine
Pflichten nicht erfüllt; es muß zu diesem Mangel noch eine bestimmt ausgeprägte
Absicht hinzukommen, die auf eine niederträchtige Gesinnung oder wenigstens
auf einen bösen Willen zur Zeit der Tat schließen läßt. Der Beweggrund kann
somit ,z. B. in Roheit, Geiz in einer direkt schädigenden Abficht liegen oder auch
nur in Widersetzlichkeit des Pflichtigen, oder in Schikane. Dazu gehört
als zweites wesentliches Moment, daß die Erfüllung nicht geleistet wird, trotzdem
der Pflichtige dazu in der Lage wäre. Er unterläßt seine Leistung nicht deshalb,
weil ihm die nötigen Mittel dazu fehlen; er will vielmehr gerade sein Geld oder
die andern Mittel, die er zur Verfügung stellen muß, den Unterstützungsbedürftigen

absichtlich nicht zukommen lassen. Solche Personen, die daneben sehr arbeitsam

und geradezu starken Charakters sein können, werden nicht wegen ihres
Charakters, sondern wegen ihrer Tat bestraft und die Strafe verfolgt nicht in erster
Linie den Besserungszweck, wozu sie wegen ihrer kurzen Dauer gar nicht geeignet

wäre.
Anderseits handeln Personen, die aus sittlicher Haltlosigkeit ihr Leben in

Trunk, Arbeitsscheu oder ständigem Schlendrian dahinleben, nicht böswillig.
Die Ursache ihrer Verfehlungen liegt gerade darin, daß sie keinen Willen
haben, oft nicht einmal einen Willen zu strafbaren Handlungen; sie unterliegen
einfach ihrem Triebleben und kümmern sich weder um ihre Pflichten gegen
andere, noch um diejenigen gegen sich selbst. Hier setzt der Staat mit seinen
Maßnahmen in verschärftem Maße ein: durch langandauernden Freiheitsentzug sollen
die Besserungsfähigen zur Arbeit angelernt und an ihre Pflichten als Glieder
der Gesellschaft erinnert/die Unverbesserlichen aller Art im Interesse der Gesellschaft

von ihr ferngehalten werden. St.

Gesuckt
ein der Schule entlassener kräftiger
Knabe im Alter von l4—16 Jabreu,
von rechtschaffener Familie, zur
Mithülfe in der Landwirtschaft. Eintritt
nach Übereinkunft.

Heinr. Tveiss-Städeli,
Aürensdorf-Bassersdorf.

Art. Institut Grell Küszli,
Verlag, Zürich,

Art. Institut Grell Lüstli, Verlag. Zürich.

Wie Hannchen Mutter warb.
Des Büchleins „Woher die Kindlein kommen" zweiter Teil. Mädchen
von 12 Iahren an zur Aufklärung erzählt von Dr. meb. Hans

Hoppelet. Kleinoktavformat. 28 S. Preis brosch. Fr. I.sc>.
Immer mehr Eltern überzeugen sich, daß das Büchlein „Woher die Kindlein
kommen" einen Wohltätigen, erzieherischen Einfluß ausübt. Die gleiche
Erfahrung wird man auch mit diesem Schriftchen des gemütreichen und einsichtsvollen

Jugendfreundes machen. Was hier den jungen Mädchen über die
Entstehung des Menschenlebens erzählt wird, ergänzt die früher gegebene Be¬

lehrung in zartsinnigster Weise.

Zu beziehen durch alle Buchhanölungen sonne auch von? Verlag.

Buchdruckerei .Efstugerhot A.--G " in B^vgg.
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